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Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wer hat nicht den Wunsch nach den eigenen vier Wän-
den? Um diesen Wünschen in Hürth nachzukommen,
sind weitere Baugebiete geschaffen worden.

In Zusammenarbeit mit Bauherren, Architekten, Bau-
unternehmen und den Baubehörden schaffen wir die
Voraussetzung, damit weiter Wohnraum gebaut und
die Wohnsituation in unserer Stadt weiter verbessert
werden kann. Die Broschüre „Planen und Bauen in
Hürth“ soll über die rechtlichen Rahmenbedingungen
und die verschiedenen Förderungsmöglichkeiten
und Steuervorteile informieren.

Knapp und übersichtlich erhalten Sie aktuelle Informationen aus dem Planungs- und
Baurecht, vom Denkmalschutz bis zum Bauantrag, von der Wohnungsbauförderung bis
zur ökologisch sinnvollen Versickerung von Oberflächenwasser.

Die Tipps sollen Ihnen zu einer schnelleren und wirtschaftlicheren Verwirklichung Ihres
Bauvorhabens helfen. Dazu gehört auch, im Vorfeld oder zu Beginn des Baugenehmi-
gungsverfahrens auftauchende Schwierigkeiten gemeinsam zu bewältigen und unnötige
Zeitverzögerungen auszuschließen.

Neben dem Architekten und Bauunternehmer Ihrer Wahl verstehen sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Baudezernat als Ihre Partner. Deren Ziel ist es, Sie bei Ihrem
Bauvorhaben individuell und so gut wie möglich zu beraten. Allerdings setzt das zwar
vereinfachte, aber immer noch umfangreiche Baurecht mit Bundes- und Landesge-
setzen, Durchführungsverordnungen und örtlichen Bebauungsplänen Grenzen, die bei
allem unbürokratischen und bauherrenfreundlichen Handeln eingehalten werden müssen.

Ihnen, den künftigen Bauherren und -frauen, wünsche ich viel Erfolg und eine gute
Hand bei der Verwirklichung Ihres Bauvorhabens. Schließlich soll Ihr Traumhaus
nicht zum Alptraum geraten.

Walther Boecker
Bürgermeister
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Liebe Leser! Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und In-
dustrie, alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht.
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1. Was ist beim Planen zu beachten
1.1 Kauf oder Bau eines Hauses?

Auf den ersten Blick scheint es billiger, ein
Haus zu kaufen. Denn entweder kauft man
ein Haus, das schon einige Jahre alt ist
und damit billiger, oder man lässt sich von
einem Bauträger ein Haus erstellen. Da
Bauträger meist mehrere Häuser auf ein-
mal bauen, erhalten diese günstigere Kon-
ditionen und bauen damit billiger. Pfiffigen
Architekten gelingt es zuweilen dank
geschickter Planung, das eine oder ande-
re Fertigangebot zu unterbieten. Bringt
man als Bauherr viel Eigenleistung ein, so
kann das „Selberbauen“ ebenfalls günsti-
ger werden. Den individuelleren Zuschnitt
können Sie beim Bau eines Hauses ver-
wirklichen. Bei bestehenden Gebäuden
müssen Sie die Aufteilung Ihrer Wohnflä-
che größtenteils so akzeptieren wie sie
ist. Bauen Sie ein Haus, und bringen Sie
viel Eigenleistung ein, dauert es erfah-
rungsgemäß länger, bis Sie Ihr Haus fertig
gestellt haben. Das kann dann teurer wer-
den. Die Lage ist oft der Grund für einen
Hauskauf. Schöne Lagen werden rar. Auf
besonders schönen Plätzen steht oftmals
ein Gebäude.

1.2 Altbau oder Neubau?

Kaufinteressenten stehen vor der Entschei-
dung, entweder einen Altbau zu erwerben
oder auf einen Eigenheim-Neubau am
Stadtrand auszuweichen. Wer einen Altbau
kauft, muss die anstehenden Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsarbeiten genau
prüfen. Bezüglich finanzieller Zuschüsse

lohnt sich eine Anfrage bei den zuständi-
gen Behörden. Daneben gibt es eine Rei-
he steuerlicher Vergünstigungen oder
günstige, speziell für Altbauten vorge-
sehene Finanzierungen. Kosten für Instand-
setzung und Modernisierung können sofort
steuerlich abgesetzt werden. Bei Maß-
nahmen, die zeitnah nach dem Erwerb der
Immobilie erfolgen, sollte wegen der Einzel-
heiten fachkundiger Rat eingeholt werden.

1.3 Eigentumswohnung oder
Haus?

Die Entscheidung zwischen Haus und
Wohnung ist besonders schwer. Wer von
einer eigenen Immobilie träumt, meint
jedoch meist ein Haus. Jede Entschei-
dung hat Vor- und Nachteile. Die Eigen-
tumswohnung ist von den Kosten her
günstiger als ein frei stehendes Haus. Um

die Instandhaltung und Pflege kümmert
sich ein Hausmeister und die von den
Eigentümern gewählte Hausverwaltung.
Auch ist kein Garten zu pflegen.

Im eigenen Haus brauchen Sie und Ihre
Kinder auf niemanden Rücksicht zu neh-
men. Ihre Heizung stellen Sie an oder ab,
wie es Ihnen beliebt. Der Garten ist eine
willkommene Freizeitbeschäftigung an der
frischen Luft und die eigene Garage bie-
tet Platz für Fahrräder und das Motorrad.

Mit einem Haus haben Sie eigenen Grund
und Boden. Das ist der Grund für die besse-
re Wertsteigerung Ihrer Immobilie. Aller-
dings kostet der Quadratmeter Wohn-
fläche im eigenen Haus mehr als in einer
Eigentumswohnung. Die zentralere Lage
hat ebenfalls meist die Wohnung. Die Ent-
scheidung müssen Sie für sich selbst tref-
fen.

5
Hürth – Zentrum
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1. Was ist beim Planen zu beachten
1.4 Was kann ich mir leisten?

Einnahmen Euro je Monat
❑ Nettoverdienst Ehemann
❑ Nettoverdienst Ehefrau
❑ Kindergeld
❑ Sonstige Einkünfte
Summe der Einkünfte

Ermittlung der monatlichen Ausgaben
Kosten der Lebenshaltung
(Nahrungs-, Genussmittel, Kleidung, Körperpflege etc.)
+ Sonstige Haushaltsausgaben (Hausrat, Rücklagen für

Neuanschaffung oder Ersatz von Haushaltsgeräten etc.)
+ Heizkosten
+ Ver- und Entsorgungsgebühren (Müll, Wasser, Rundfunk etc.)
+ Grundsteuer
+ Instandhaltungsrücklage für Wohnung bzw. Gebäude
+ Ausgaben für Kfz (Versicherungen, Steuern, Reparaturrücklage)

bzw. öffentliche Verkehrsmittel
+ Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Hausrat-,

Feuerversicherung etc.)
+ Ausgaben für Kultur und Unterhaltung
+ Sonstige Ausgaben (Urlaub, Hobbys, Vereinsbeiträge, Raten etc.)
Summe der Ausgaben

Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen
(steht für die Darlehensraten zur Verfügung)

Wendelinusbrunnen Hürth-Berrenrath
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2. Das Baugrundstück
Grundstücksmarkt
Die Beschaffung eines geeigneten Grund-
stücks erfolgt normalerweise auf dem „frei-
en“ Markt über Zeitungsannoncen oder
über Immobilienmakler. Das Liegenschafts-
amt der Stadt Hürth erteilt Auskünfte über
den möglichen Erwerb städtischer Bau-
grundstücke. Eine weitere Möglichkeit be-
steht in der persönlichen Einsichtnahme
örtlicher Bebauungspläne beim Stadtpla-
nungsamt der Stadtverwaltung. Vom Ver-
kaufswillen der Grundstückseigentümer
hängt dann Ihr Erfolg ab.

Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit
Grundstücksbesitzer und -käufer sollten
sich zunächst einmal bei der Genehmi-
gungsbehörde (Stadtverwaltung) erkundi-
gen, ob das Grundstück nach den pla-
nungsrechtlichen Eigenschaften und dem
Stand der Erschließung tatsächlich ein
Baugrundstück ist und wie es bebaut wer-
den kann. 

Ein Grundstück ist bebaubar, wenn das
Vorhaben im Einklang mit dem Bebau-
ungsplan steht und die Erschließung ge-
sichert ist
oder: 
es zwar nicht im Geltungsbereich eines
qualifizierten Bebauungsplanes, aber inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils liegt, sich in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt, das Ortsbild nicht
beeinträchtigt und die Erschließung ge-
sichert ist, 
oder:
ein Vorhaben im Außenbereich liegt und
es einem land- oder forstwirtschaftli-

chen Betrieb oder anderen privilegierten
Zwecken dient oder als sonstiges Vor-
haben öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt.

Fazit:
Ohne ausreichende benutzbare Erschlie-
ßungsanlagen, die die Gebäude an den
öffentlichen Straßenverkehr bzw. Ver- und
Entsorgungsanlagen anschließen, ist ein
Baugrundstück nicht bebaubar. Ein Rechts-
anspruch des Grundstückseigentümers

auf Erschließung besteht nicht. Selbst
wenn ein Grundstück baureif ist, wissen
Sie damit in der Regel noch nicht, wie Sie
tatsächlich bauen dürfen.

Das Bauamt gibt zwar Auskünfte über die
Bebauungsmöglichkeiten (z. B. Anzahl
der Geschosse, Zulässigkeit von Dach-
ausbauten, Platzierung von Garagen und
Stellplätzen, Baugrenzen, innerhalb derer
ein Bauwerk zu errichten ist) – aber erst
eine Bauvoranfrage verschafft Ihnen Klar-
heit darüber, was auf dem Grundstück im
Detail machbar ist und was nicht. Schwer-
wiegende Hemmnisse könnten z. B. wert-
volle Bäume auf dem Grundstück sein,
oder der Denkmalschutz erhebt Einwände
oder es fehlt eine rechtlich gesicherte
Zufahrt.

2.2 Der Bebauungsplan

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes
beschließt der Stadtrat. Im Regelfall wird
der geplante Bebauungsplan in der Stadt-
verwaltung ausgestellt und den Bürgern
im Rahmen einer frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung erläutert. Stellungnahmen der
Bürger werden festgehalten und dem
Stadtrat mitgeteilt. Der Rat entscheidet
anschließend, wie weit derartige Anregun-
gen bereits die Planentwürfe beeinflussen,
und beschließt dann den endgültigen Ent-
wurf zur „Auslegung“. Der Entwurf des Be-
bauungsplanes, der aus der Planzeich-
nung, den textlichen Festsetzungen und
der Begründung besteht, wird regelmäßig
einen Monat lang öffentlich ausgelegt.

Prüfliste für den Grundstückskauf
■ Bebaubarkeit prüfen

(Bebauungsplan einsehen)
■ Flächennutzungsplan einsehen
■ Geschossflächenzahl prüfen
■ Grundflächenzahl prüfen
■ Mögliche Nutzungsart prüfen
■ Wegerechte
■ Sonstige Nutzungsrechte Fremder

Prüfliste für den Grundstücksverkauf
■ Flächennutzungsplan einsehen
■ Bebauungsplan einsehen
■ ggf. § 34 Vorhaben im Zusammen-

hang bebaute Ortsteile
■ ggf. § 35 Vorhaben im Außen-

bereich
■ Nutzungsart prüfen
■ Geschosszahl und Zahl der

Wohneinheiten prüfen
■ Geschossflächen- und Grund-

flächenzahl prüfen
■ Wegerechte
■ Nutzungsrechte Dritter
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2. Das Baugrundstück
Ort und Dauer werden mindestens eine
Woche vorher ortsüblich bekannt gege-
ben und mit dem Hinweis versehen, dass
Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen. Der Stadtrat prüft die fristgemäß vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen.
Der dann als Satzung beschlossene Be-
bauungsplan wird von kreisangehörigen
Gemeinden und Städten der Bezirksre-
gierung angezeigt oder in bestimmten Fäl-
len zur Genehmigung vorgelegt. Dabei
müssen die nicht berücksichtigten Be-
denken und Anregungen mit einer
Stellungnahme beigefügt werden. Mit der
Bekanntgabe der Erteilung der Geneh-
migung oder der Durchführung des Anzei-
geverfahrens tritt der Bebauungsplan in
Kraft und kann jederzeit eingesehen wer-
den. Auf die Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung eines Bebauungs-
planes besteht kein Rechtsanspruch.

Gestaltungssatzung
Die Stadt kann durch eine Ortssatzung,
die für einen Bebauungsplan, ein Bauge-
biet aber auch für Teilbereiche der Stadt-
teile gilt, gestalterische Vorgaben machen,
die das äußere Erscheinungsbild der
geplanten Gebäude, aber auch Dimen-
sionierung z. B. von Werbeanlagen und
anderen Bauteilen regelt.

Umlegung
Nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes werden die öffentlichen Verkehrs-
und Grünflächen ausgewiesen und das
Gebiet in bebauungsfähige Grundstücke
eingeteilt. Unter bestimmten Vorausset-

zungen kann dabei eine Baulandumlegung
erforderlich sein. Die Geschäftsstelle des
Umlegungsausschusses ist in der Stadt-
verwaltung eingerichtet.

2.3 Grundstückserwerb

Bevor Sie sich endgültig für ein Grundstück
entscheiden, sollten Sie es genauer ken-
nen lernen. Eine wichtige Rolle spielt die
Untergrundbeschaffenheit. Bei felsigem
Grund oder hohem Grundwasserspiegel
müssen beispielsweise entsprechende
Vorkehrungen getroffen werden, die auch
die Baukosten erhöhen. Auskünfte erhal-
ten Sie eventuell von der Stadtverwaltung,
von Baugeschäften am Ort oder von Nach-
barn.

Erkundigen Sie sich auch genau, wie die
Gegend um das Grundstück in den näch-
sten Jahren aussehen wird. Garantien für
eine ruhige Lage auf Lebenszeit gibt es
nirgends, doch kann man bei der Behör-
de erfahren, ob in der Nähe Hauptstraßen,
Industrieanlagen oder sonstige störende
Nutzungen geplant sind.
Günstig ist ein Bauplatz, auf dem das
Haus möglichst windgeschützt liegt und
nach der Sonne orientiert werden kann.
Nicht die schmale, sondern die breite Sei-
te des Hauses sollte nach Süden schauen,
damit möglichst viele Räume Sonnenlicht
und Wärme empfangen können. Achten
Sie auch darauf, dass Nachbargebäude
oder hohe Bäume das Haus nicht ungün-
stig beschatten.
Im Normalfall wird beim Grundstückskauf

der Kaufpreis vollständig bezahlt. Da-
neben gibt es aber noch andere „Kauf-
formen“, z. B. die Nutzung im Wege des
Erbbaurechts. Dies ist ein grundbuchge-
sichertes Recht zur baulichen Nutzung
eines fremden Grundstücks.
Eine weitere Alternative bietet der Grund-
stückskauf auf Rentenbasis. Diese Rente
ist nicht an eine feste Laufzeit gebunden,
sondern bis zum Lebensende des renten-
berechtigten Verkäufers zu bezahlen. In
jedem Fall empfiehlt sich eine Vergleichs-
rechnung zwischen dem Erwerb mit
Fremdfinanzierung über ein Bankdarlehen
und dem Kauf auf Rentenbasis.

Grundstückswerte
Auskünfte über Bodenwerte von Grund-
stücken erhalten Sie bei der Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses bei den
Landkreisen und kreisfreien Städten. Auf-
grund von Kartenübersichten können Sie
dort die jeweils aktuellen Bodenrichtwerte
in Erfahrung bringen, die einen ersten gut-
en Anhalt für Grundstückspreise bringen.
Dieser Wert stellt jedoch nicht den Preis
dar, der auf dem freien Markt erzielt wird.
Oft kosten so genannte Baulücken erheb-
lich mehr.

2.4 Nebenkosten

Beim Grundstückskauf kommen neben
den Grundstückskosten noch Nebenko-
sten dazu: Grunderwerbsteuer (3,5 %
vom Kaufpreis) und Notariats- und Grund-
buchkosten (1,0 % bis 1,5 % vom Kauf-
preis).
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2. Das Baugrundstück
2.4.1 Kanal, Wasser, Straßengebühr

Ist Ihr Grundstück noch nicht erschlossen oder wird aufgrund
der Teilung eines alten größeren Grundstücks in mehrere Bau-
plätze eine erneute Erschließung notwendig, so müssen diese
Kosten in der Finanzplanung berücksichtigt werden. Das Bau-
amt der zuständigen Gemeinde informiert Sie. Auch wenn be-
reits eine Straße an Ihr Grundstück führt, so können dennoch
Erschließungsgebühren für Kanal und Wasser anfallen. Die
Straßengebühr richtet sich nach den tatsächlich entstehenden
Kosten, wobei die Gemeinde bzw. Stadt einen Teil der Kosten
übernimmt.
Den größten Anteil an den Straßenkosten übernehmen die
Grundstückseigentümer. Die Höhe der Kosten hängt von vielen
Faktoren ab. Werden breite Gehwege auf beiden Seiten, ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen, Grünflächen mit Bäumen,
Parkplätze usw. mit eingeplant, so verteuern diese die Straßen-
kosten.
Die Kanal- und Wassergebühren richten sich nach der Grund-
stücksgröße und dem Gebäudevolumen. Aktuelle Berechnungs-
werte für die zu erwartenden Gebühren erhalten Sie beim Bau-
verwaltungsamt der Stadtverwaltung.

Checkliste Grundstücks-/Hauskauf

Wichtig Vorhanden Nicht wichtig
❑ ❑ ❑ Geschäfte
❑ ❑ ❑ Bushaltestelle
❑ ❑ ❑ Ärzte
❑ ❑ ❑ Öffentliche

Verkehrsmittel
❑ ❑ ❑ Kurze Entfernung

zum Arbeitsplatz
❑ ❑ ❑ Garten
❑ ❑ ❑ Grundstücksgröße
❑ ❑ ❑ Zentrale Lage
❑ ❑ ❑ Freizeitangebote

• Wasserversorgung • Entwässerung
• Fernwärme • Gärtnerei,
• Straßenreinigung Grünanlagen
• Abfallbeseitigung • Straßenbau
• Baubetriebshof • Straßenbeleuchtung

Die Stadtwerke sind der technische Dienst-
leister der Stadt Hürth und seiner Bürgerinnen
und Bürger; der zentrale Ansprechpartner für
alle Fragen und Belange von Grundstücks-
eigentümern rund um die Ver- und Entsorgung,
den Straßenbau, die Grünflächenpflege und
die Straßenbeleuchtung.

Ein moderner Versorgungsbetrieb
geht an den Start

Stadtwerke Hürth · 50354 Hürth
Tel. 0 22 33/5 36 14
info@stadtwerke-huerth.de
www.stadtwerke-huerth.de
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2. Das Baugrundstück
2.4.2 Notarkosten

Die Notariats- und Grundbuchkosten betragen zwischen 1,0%
und 1,5 % des Kaufpreises. Kaufen Sie lediglich ein Grund-
stück, so werden die Kosten hiervon berechnet. Kaufen Sie
ein bereits bestehendes Objekt oder schließen Sie einen Ver-
trag mit einem Bauträger über die Immobilie ab, so werden die
Gebühren von der im Vertrag genannten Summe berechnet.

2.4.3 Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer wird ebenfalls vom Kaufpreis berech-
net. Es werden 3,5 % der vereinbarten Summe in Rechnung
gestellt. Die Grunderwerbsteuer wird, soweit diese im Kauf-
vertrag enthalten ist, auch vom Gebäudewert verlangt. Von
einer gebrauchten Immobilie im Wert von h 200.000,– wer-
den demnach h 7.000,– Grunderwerbsteuer berechnet. Kau-
fen Sie ein Grundstück und bauen mit einem Bauträger oder
in eigener Regie, so bezahlen Sie lediglich vom Grundstücks-
wert die verlangten 2 % Gebühren.

2.4.4 Sonstige Nebenkosten

Beim Grundstückskauf können weitere Nebenkosten Ihren
Geldbeutel belasten. Ist Ihr Grundstück noch nicht amtlich ver-
messen, so schlagen die Vermessungsgebühren mit 0,5% bis
2,5 % des Kaufpreises zu Buche. Haben Sie ein Haus über
einen Makler erworben, fällt die Maklerprovision (meist 3,45%)
an. Für die Bearbeitung Ihres Bauantrages fallen ebenfalls Ge-
bühren bei der Gemeinde an. Erfragen Sie diese beim Bauord-
nungsamt.

11
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3. Baugenehmigung
Genehmigungspflicht
Die Errichtung, Änderung, Nutzungsän-
derung und der Abbruch baulicher Anla-
gen sind i.d.R. genehmigungspflichtig.

Die Errichtung baulicher Anlagen ohne
den erforderlichen „Freibrief“ stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar und kann mit
einer Geldbuße geahndet werden. Hinzu
kommt das Risiko, dass eine nicht geneh-
migungsfähige, jedoch begonnene Bau-
maßnahme wieder beseitigt werden muss.

Eine Bauvoranfrage an das Bauordnungs-
amt beseitigt bestehende Zweifel über
die Zulässigkeit einer Baumaßnahme.

Planentwurfsverfasser
Zur Erstellung von Bauunterlagen (Bauplä-
nen) und Unterzeichnung als Entwurfs-
verfasser müssen Architekten und Inge-
nieure herangezogen werden, die aufgrund
des Architektengesetzes bzw. des Inge-
nieurgesetzes dazu berechtigt sind.

Es empfiehlt sich für Bauherren dringend,
sich die Planvorlageberechtigung des in
Aussicht genommenen Architekten oder
Ingenieurs nachweisen zu lassen.

3.1 Voraussetzungen und
Pflichten

Bauvoranfrage
Dem schriftlichen Antrag auf Erteilung
eines Vorbescheides sind die Bauvorla-
gen beizufügen, die zur Beurteilung der

durch den Vorbescheid zu entscheiden-
den Fragen des Bauvorhabens erfor-
derlich sind, zumindest:

Antragsformular 
Lageplan im Maßstab 1:500 
Baubeschreibung 
Bauentwurfsskizze mit Trauf- und
Firsthöhen.

Diese Unterlagen müssen mindestens
dreifach beim Bauordnungsamt einge-
reicht werden. Die Beantragung eines
Vorbescheides empfiehlt sich vor allem
dann, wenn vor Erwerb eines Baugrund-
stücks geklärt werden soll, ob das Grund-
stück auch wirklich den Vorstellungen ent-
sprechend bebaut werden darf.
Verwaltungsgebühren für einen formellen
Vorbescheid liegen zwischen h 30,– und
den vollen Genehmigungsgebühren, je
nach Größe und Verwaltungsaufwand.
Sie werden zur Hälfte auf die spätere Bau-
genehmigungsgebühr angerechnet. Der
Vorbescheid ist zwei Jahre gültig.

3.2 Der Bauantrag

Dem Bauantrag (Formulare liegen beim
Bauordnungsamt bereit) auf Erteilung
einer Baugenehmigung müssen folgen-
de Unterlagen beigefügt werden (3fach):

– Lageplan (1:500)
– GRZ/GFZ/BMZ-Berechnung bei Vor-

haben in Bebauungsplänen
– Flurkarte, Deutsche Grundkarte bei Vor-

haben ohne Bebauungsplan

– Bauzeichnungen (1:100)
– Höhe des höchstgelegenen Aufent-

haltsraumes
– Baubeschreibung
– Bautechnische Nachweise (Statik, Schall-

schutz, Brandschutz) bei gewerblicher
Nutzung

– Herstellungskosten bzw. Berechnung
des Bruttorauminhalts

– Betriebsbeschreibung (nur bei Gewer-
be/Landwirtschaft)

– Nachweis der Bauvorlageberechtigung
– Statistikbogen

Baugenehmigung 
Der Verfahrensgang bei einem Baugesuch
läuft wie folgt ab:
Der Bauantrag wird beim Bauordnungs-
amt mit einem Aktenzeichen versehen und
auf Vollständigkeit und Übereinstimmung
mit den bauordnungs- und planungsrecht-
lichen Vorschriften vorgeprüft. Sollten Un-
terlagen fehlen, was leider allzu häufig der
Fall ist, ruht der Antrag bis zum Eingang
der nachzureichenden Papiere.
Sind bei der Vorprüfung keine Mängel auf-
getaucht bzw. die fehlenden Unterlagen
inzwischen eingetroffen, werden die Stel-
lungnahmen folgender Ämter und Dienst-
stellen eingeholt:

Planungsamt
Bauverwaltungsamt 
Tiefbauamt 
Liegenschaftsamt 
Stadtwerke

Bei bestimmten Bauvorhaben sind darü-
ber hinaus noch andere Institutionen zu
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Nichts im Fernsehen?

Alle Infos über Ihre Stadt:
Konzerte, Ausstellungen,
Sportveranstaltungen,

Restaurants, Biergärten,
Bringdienste, Sportstudios,
Kartbahnen, Schwimmbäder,

Saunen, Vereine, Hotels,
Campingplätze, Ferienwoh-
nungen, Museen,Theater,

Stadtpläne, Wetter, Rou-
tenplaner, Fabrikverkäufe,
Immobilien, Jobs …

www.alles-deutschland.de
ihre stadt – ihr leben – ihre seite
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3. Baugenehmigung
hören, z. B. das staatliche Amt für Um-
weltschutz und Arbeitsschutz wegen
gewerblicher Fragen, das staatliche Was-
serwirtschaftsamt zu wasserrechtlichen
Problemen, die untere Wasserbehörde
wegen der Abwasserbeseitigung auf dem
Grundstück selbst, die Feuerwehr wegen
des vorbeugenden Brandschutzes, das
Landesstraßenbauamt zu eventuellen Kol-
lisionen des Bauvorhabens mit geplanten
Landes- oder Bundesstraßen, die untere
Landespflegebehörde wegen des Land-
schaftsschutzes oder der Denkmalschutz-
und -pflegebehörden zum Thema „Denk-
malschutz“.

Wenn sämtliche Stellungnahmen vorliegen,
fasst das Bauordnungsamt diese mit der
eigenen technischen und öffentlich-recht-
lichen Prüfung zusammen und erteilt die
Baugenehmigung.

Teilbaugenehmigung
Vor der Zustellung der Baugenehmigung
darf nicht mit den Bauarbeiten einschließ-
lich des Baugrubenaushubs begonnen
werden. Liegt dem Bauordnungsamt ein
kompletter Bauantrag vor, der den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entspricht,
und ist die Standsicherheit nachgewie-
sen, so kann unter bestimmten Voraus-

setzungen eine Teilbaugenehmigung schrift-
lich beantragt werden.
Damit können Bauarbeiten für die Baugru-
be, für einzelne Bauteile oder -abschnitte
schon vor der Baugenehmigung schrift-
lich gestattet werden. Die Teilbaugeneh-
migung berechtigt aber nur zur Aus-
führung des festgelegten Teilbereichs.

Gültigkeitsdauer der Baugenehmigung
Die Baugenehmigung und die Teilbauge-
nehmigung erlöschen, wenn nicht inner-
halb von zwei Jahren nach Zustellung mit
der Ausführung des Bauvorhabens be-
gonnen oder die Bauausführung ein Jahr
lang unterbrochen wurde. Auf schriftli-
chen Antrag kann die Frist jedoch jeweils
bis zu einem Jahr verlängert werden. Hier-
für sind erneut Gebühren fällig.

Baugenehmigungsgebühren
Die Gebühren für die Baugenehmigung,
die erforderlichen Prüfungen, Abnahmen
usw. werden nach der allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung des Landes
NRW festgesetzt. Sie richten sich nach
der Höhe der Rohbausumme, die nach
einer Landesverordnung, unabhängig von
den Angaben des Bauherrn, errechnet
wird und in einigen Sonderfällen auch
nach den Herstellungskosten. Gebühren-
pflichtig ist auch die Ablehnung oder Zu-
rücknahme eines Bauantrages.

Kreuzung Luxemburger Straße/Bonnstraße in Hürth-Hermülheim
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4. Das Baurecht
Das Baurecht differenziert man nach
dem bundeseinheitlichen Bauplanungs-
recht und dem landesspezifischen Bau-
ordnungsrecht. Das Bauplanungsrecht,
das im Baugesetzbuch und in der Bau-
nutzungsverordnung geregelt ist, beschäf-
tigt sich damit, wo und was gebaut wer-
den darf. Das Bauordnungsrecht klärt,
wann und wie gebaut werden darf, kon-
zentriert sich also auf die Ausführung des
Bauvorhabens auf dem Grundstück.

4. Bauplanungsrecht

Das Bauplanungsrecht kennt zwei Stufen:
– die vorbereitende Bauleitplanung, die

im Flächennutzungsplan dargestellt wird,
und

– die verbindliche Bauleitplanung, die sich
in den Bebauungsplänen niederschlägt.

Der Gemeinderat ist zuständig für die Ver-
abschiedung der Flächennutzungs- und
Bebauungspläne.

4.1 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan umfasst das
gesamte Gemeindegebiet und ordnet den
voraussehbaren Flächenbedarf für die ein-
zelnen Nutzungsmöglichkeiten, wie z.B.
für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Erholung,
Landwirtschaft und Gemeinbedarf.
Aus dem Flächennutzungsplan entsteht
keinerlei Rechtsanspruch auf die aus-
gewiesene Nutzung, jedoch kann ein Be-
bauungsplan regelmäßig nur aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt werden.
Bei abweichenden Festsetzungen im Be-
bauungsplan muss grundsätzlich der
Flächennutzungsplan geändert werden.

4.2 Bebauungsplan

Der Bebauungsplan enthält die rechts-
verbindlichen Festsetzungen für die
städtebauliche Ordnung. Er bildet die
Grundlage für weitere zum Vollzug des
Baugesetzbuches erforderliche Maßnah-

men, insbesondere die Zulässigkeit von
baulichen Anlagen. Im Bebauungsplan
werden u.a. festgesetzt:
– die Art und das Maß der baulichen

Nutzung
– die Bauweise, die überbaubaren und

die nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie die Stellung der baulichen
Anlagen

– Mindestmaße für die Größe, Breite und
Tiefe der Baugrundstücke

– die Flächen für Nebenanlagen sowie
die Flächen für Stellplätze und Garagen

– die Flächen für den Gemeinbedarf 
– aus besonderen städtebaulichen Grün-

den die höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen

– die Flächen, auf denen nur Wohngebäu-
de des sozialen Wohnungsbaues errich-
tet werden dürfen 

– die Verkehrsflächen
– die Versorgungsflächen
– die öffentlichen und privaten Grünflächen
– die Flächen für die Landwirtschaft und

für Wald 
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4. Das Baurecht
sowie weitere Festsetzungsmöglichkei-
ten, die in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch auf-
gelistet sind. In der Baunutzungsverord-
nung von 1990 werden die nach § 9 Abs.
1 Baugesetzbuch möglichen Festset-
zungen wie Art und Maß der baulichen
Nutzung, Bauweise und überbaubare
Grundstücksflächen entsprechend diffe-
renziert.
Im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes, der allein oder gemeinsam mit
sonstigen baurechtlichen Vorschriften min-
destens Festsetzungen über die Art und
das Maß der baulichen Nutzung, die über-
baubaren Grundstücksflächen und die
öffentlichen Verkehrsflächen enthält, ist
ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen
Festsetzungen nicht widerspricht und die
Erschließung gesichert ist.

4.3 Bauordnungsrecht

Dieses regelt die Ausführung des Bau-
vorhabens auf dem Grundstück und gilt
für alle baulichen Anlagen, Einrichtungen
und Baugrundstücke. Es enthält grund-
sätzliche Anforderungen baukonstruktiver,
baugestalterischer (Abstandsflächen etc.)
Art an Bauwerken und Baustoffen. Außer-
dem regelt es die Grundlage des Geneh-
migungsverfahrens sowie die Sicherheit
und Ordnung des Bauvorganges.

Verstöße gegen das Baurecht
Diese liegen z. B. vor, wenn ohne die er-
forderliche Baugenehmigung oder abwei-
chend vom genehmigten Plan bauliche
Anlagen errichtet, verändert oder abge-

Kunst- und Medienviertel in Efferen

Jugendfreizeit im Bürgerpark Sudetenstraße

brochen werden. Die Ordnungswidrig-
keiten können mit einer Geldstrafe bis zu
h 50.000,– geahndet werden. Mit Zah-
lung dieser Geldbuße wird der Bauherr
jedoch nicht von den sonstigen Folgen sei-
nes Vergehens freigestellt. Kann aus bau-
technischen oder baurechtlichen Gründen
der Verstoß nicht durch nachträgliche Ge-
nehmigung sanktioniert werden, wird unter
Umständen die Beseitigung der nicht ge-
nehmigten Bauteile oder der Abbruch an-
geordnet.

4.4 Bauberatung

Die Stadtverwaltung bietet interessierten
Bürgern die Möglichkeit einer gezielten
Bauberatung an, bei der die privaten Bau-
wünsche und die planerischen Ziele der
Stadt aufeinander abgestimmt werden
können.
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5. Was macht… und was kostet…?
5.1 Der Immobilienmakler

Der Immobilienmakler vermittelt Grund-
stücke, Eigentumswohnungen und Ge-
bäude zwischen Käufern und Verkäufern.
Er bietet Immobilien an, die zum Verkauf
stehen und sucht für Interessenten geeig-
nete Objekte. Eine Vermittlungsgebühr
fällt an, wenn ein Kauf zustande kommt.
Käufer und Verkäufer zahlen auf Basis der
Kaufsumme einen festen Prozentsatz als
Provision an den Makler.

5.2 Der Architekt

Viele angehende Bauherren sind der Mei-
nung, dass sie nur günstig und nach eige-
nen Vorstellungen bauen könnten, wenn
sie möglichst viel selbst in die Hand neh-
men. Das beginnt beim Bauantrag und
reicht bis zur Endabnahme des fertigen
Hauses. Bei der Fülle der Stationen, die
ein Hausbau durchläuft, ist die Gefahr
jedoch groß, dass der Bauherr schon vor

dem ersten Spatenstich den Überblick
verliert, ganz zu schweigen von Situatio-
nen, wenn es einmal hart auf hart kommen
sollte. Um beim Hausbau möglichst sicher
und reibungslos ans Ziel zu gelangen, ist
ein umfangreiches Fachwissen und eine
langjährige Erfahrung auf dem Bausektor
erforderlich. Der geeignete Partner für
den Bauherrn ist deshalb der Architekt.
Er berät den Bauherrn bereits beim
Grundstückskauf und begleitet ihn fach-
kundig von Planungsbeginn bis zur Bau-
fertigstellung. Trotz des Honorars, das jeder
Architekt für seine Leistungen gemäß
Honorarordnung (HOAI) verlangt, fährt
der Bauherr mit einem Architekten unterm
Strich meist günstiger, weil sich durch
gezielte Planung und Vergabe der Bau-
leistungen erhebliche Baukosten sparen
lassen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt
ist auch, dass der Architekt dem Bauherrn
die Verantwortung für den Bau abnimmt
und damit hilft, die ohnehin schon stra-
pazierten Nerven des Bauherrn zu scho-
nen.

Wie findet man den richtigen
Architekten?
Der schnellste Weg führt immer über Be-
kannte oder über Bauobjekte in der nähe-
ren Umgebung, die Ihnen besonders
zusagen. Eine andere Möglichkeit wäre,
Veröffentlichungen von Wettbewerbser-
gebnissen der Bausparkassen oder in den
Fachzeitschriften zu verfolgen. Oder man
verabredet sich ganz unverbindlich mit
einem ortsansässigen Architekten zu
einem Gespräch und lässt sich dessen
Arbeiten zeigen.

Schritte zur Zusammenarbeit
Bevor es zum Vertragsabschluss kommt,
muss der Architekt erst einmal die Vor-
stellungen, Wünsche und Lebensge-
wohnheiten des Bauherrn kennen lernen
sowie neben dem augenblicklichen Raum-
bedarf auch die zu erwartenden Ent-
wicklungen und Veränderungen in der
Zukunft sowie die finanziellen und zeitli-
chen Vorstellungen. Andererseits soll sich
der Bauherr darüber informieren, welche
Beratungen und Leistungen der Architekt
erbringen kann.
Der erste Schritt einer konkreten Zusam-
menarbeit ist getan, wenn der Architekt
alle notwendigen Grundlagen ermittelt
hat. Dazu gehört eine Begehung des
Grundstücks, an die sich die Erkundung
der baurechtlichen Möglichkeiten (Bebau-
ungsplan, Baumbestand, Denkmalschutz
etc.) anschließt.
In der nächsten Phase fertigt der Architekt
die ersten Skizzen an. In ihnen werden
die bisher geäußerten Wünsche des Bau-
herrn berücksichtigt sowie das Raum-

Wer bzw. was kostet wieviel?
Immobilienmakler 3–5% des Verkaufspreises
Architekt Berechnung nach der „HOAI Honorarordnung für

Architekten und Ingenieure“, das sind 7–10% der
reinen Baukosten (ohne Grundstück und Nebenkosten)

Bank bis zu 2% Provision der Kreditsumme,
u.U. Bereitstellungszinsen für nicht in Anspruch
genommene Kredite

Notar 1–1,5% der notariellen Kaufsumme
Grunderwerbsteuer 2% der notariellen Kaufsumme
Handwerker Je nach individuellem Vertrag und Art der Leistung
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5. Was macht… und was kostet…?
programm, die Erschließungsmöglich-
keiten und die Einbindung in die Umge-
bung. Sobald sich die Partner auch
Gedanken über Konstruktion und Mate-
rialien sowie den Standard des Innen-
ausbaus gemacht haben, kann der Archi-
tekt eine Kostenschätzung nach DIN 276
erstellen. Jetzt ist auch der Zeitpunkt für
die schriftliche Fixierung des Architek-
tenvertrages gekommen.

Planungsablauf
Ist der Bauherr mit dem Vorentwurf ein-
verstanden, kann der Architekt in die Ent-
wurfsplanung einsteigen, d.h., alle Pläne
werden jetzt detailliert im Maßstab 1:100
ausgearbeitet. Die Pläne werden zusam-
men mit dem Bauantrag, der Baubeschrei-
bung, dem amtlichen Lageplan, einem
Baumbestandsplan, dem Freiflächenge-
staltungsplan und dem Entwässerungs-
plan der Baubehörde zur Genehmigung
vorgelegt.

Wenn beim Behördenrundgang im Rah-
men der Vorplanung keine größeren
Schwierigkeiten auftauchen, empfiehlt es
sich, danach sofort mit der Ausführungs-
planung zu beginnen. Damit werden alle
späteren Bauschritte sowie die Ausstattung
so konkretisiert, dass die Handwerker
nach diesen Planungsunterlagen arbeiten
können. Anhand der Ausführungsplanung
können außerdem die Baumassen als
wesentlicher Bestandteil der Leistungsbe-
schreibungen und Kostenangebote ermit-
telt werden. Die Leistungsverzeichnisse
bieten die Voraussetzung, vergleichbare
Kostenangebote von einzelnen Firmen für

die jeweiligen Gewerke zu erhalten. Da-
nach vergibt der Bauherr in Übereinstim-
mung mit dem Architekten die einzelnen
Arbeiten an Firmen seiner Wahl.
Sobald der Bauantrag genehmigt ist, kann
mit dem Bauen begonnen werden.
Der Architekt hat einen Terminablaufplan
erstellt und die Handwerker an Ort und
Stelle eingewiesen. Er überwacht die Aus-
führung und fertigt bei der Bauabnahme
ein Protokoll an, wobei eventuell noch vor-
handene Mängel festgehalten und die
Nachbesserungsfristen vereinbart wer-
den. Parallel zum Baugeschehen sind Teil-
und Schlussrechnungen zu prüfen, die Ge-
währleistungsfristen entsprechend den
Abnahmen festzulegen und die Zahlungen
durch den Auftraggeber zu veranlassen.

5.3 Die Bank/
Monatliche Belastbarkeit

Faustregeln
Nur in wenigen Haushalten wird detailliert
Buch über die Ausgaben geführt. Daher
sollten zunächst überschlägig zwei Faust-
regeln angewendet werden.
Faustregel 1 besagt, dass die Belast-
barkeit aus dem Schuldendienst (Zins und
Tilgung) mittelfristig nicht mehr als ein Drit-
tel des Nettoeinkommens betragen soll.
Die durchschnittliche Belastung der Kredit-
nehmer liegt tatsächlich nur wenig über
dieser Grenze, stellten die Hypotheken-
banken in einer Untersuchung fest.
Faustregel 2 geht etwas differenzierter zu
Werke: Danach kann die monatliche Bela-
stung je nach Nettoeinkommen zwischen

30 und 40 % liegen. Ende der siebziger
Jahre wurden folgende Größen gehandelt:
30 % bei einem Nettoeinkommen unter
h 1.250,– im Monat, 35 % bei einem
Nettoeinkommen bis h 1.500,– im Mo-
nat und 40% bei einem Nettoeinkommen
über h 1.500,–. Manche Institute ver-
wenden diese Faustregeln noch heute.
Mehr als 45 bis 50 % des Familiennetto-
einkommens sollte die Belastung aber nicht
betragen.
Ein anderer Weg zur Feststellung der Be-
lastbarkeit ist der Abzug der Kosten für den
Lebensunterhalt vom Nettoeinkommen. Für
eine Einzelperson können h 550,– im
Monat als eine Art Minimum für eine nor-
male Existenz angesehen werden, bei
einem Paar h 800 ,–. Je Kind sind dann
h 150,– zu addieren. Für eine Familie mit
zwei Kindern ergeben sich also Kosten von
h 1.100,– im Monat. Bei dieser Berech-
nung ist aber stets Vorsicht angebracht.
Bei niedrigem Einkommen rutscht der
Kreditnehmer schnell unter das Existenz-
minimum, wenn zu knapp kalkuliert wurde.
Bezieher höherer Einkommen werden da-
gegen dazu verleitet, ihre monatliche Be-
lastung zu hoch anzusetzen. Sie sollten
nicht vergessen, dass sie wohl kaum von
trockenem Brot leben wollen. Das sagt
auch die Statistik: Anfang der neunziger
Jahre gaben die Kunden der privaten
Hypothekenbanken im Durchschnitt 40%
ihres Familieneinkommens für die Finan-
zierung ihrer Eigenheime aus. Allerdings
betrug das Nettoeinkommen h 2.750,–
im Monat. Damit bleiben ihnen noch
h 1.650 zum Leben.
Abzüglich Ihres Eigenkapitals und der
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5. Was macht … und was kostet…?
Eigenleistungen, die Sie einbringen kön-
nen, benötigen Sie für die Finanzierung
Ihrer Immobilie Fremdkapital. Entweder
Sie verfügen über zuteilungsreife Bauspar-
verträge in entsprechender Höhe oder Sie
nehmen einen Kredit bei einer Bank auf.
Die Bank bewertet Ihre Immobilie und gibt
Ihnen je nach finanzieller Situation für bis
zu 60 % des Immobilienwertes einen
Hypothekenkredit ersten Ranges.
Das bedeutet, dass dieser Kredit im Falle
einer späteren Zwangsversteigerung
wegen Zahlungsunfähigkeit zuerst bedient
werden muss.
Weitere Kredite auf eine Hypothek zwei-
ten Ranges bis zu weiteren 20% bis 40%
des Immobilienwertes können bei ent-
sprechenden finanziellen Verhältnissen
oder Vermietung des Objektes gewährt
werden. Am sichersten ist die Finanzie-
rung, wenn Sie ca. 20 % Eigenkapital
besitzen.

5.4 Der Notar

Der Kaufvertrag wird vom Notar ausge-
arbeitet. Er klärt den Käufer über die Ein-
tragungen im Grundbuch auf und prüft
die Eigentumsverhältnisse. Dies sind bei-
spielsweise Belastungen der Immobilie
durch eine Grundschuld oder Rechte Drit-
ter wie Geh- und Fahrrechte oder Vorkaufs-
rechte. Immobilien müssen laut §313 des

Bürgerlichen Gesetzbuches durch einen
notariellen Kaufvertrag gekauft werden.
Der Notar erläutert Käufer und Verkäufer
den Kaufvertrag. Er muss den schwäche-
ren Vertragspartner vor Nachteilen schüt-
zen und beide Parteien belehren. Erst wenn
der Käufer die Auflassungsvormerkung
erhalten hat, wird der Kaufpreis fällig. Die
Auflassungsvormerkung ist ein Siche-
rungstitel für den Käufer und eine Art
Reservierung. Nach termingerechter Zah-
lung kann der Käufer die Umschreibung
auf sich verlangen, auch wenn der Ver-
käufer mittlerweile in Konkurs gegangen
ist. Rechtlich ist das Eigentum erst mit
dem Eintrag ins Grundbuch übertragen.

5.5 Der Handwerker
(Was ist VOB?)

Bei Arbeiten an Bauwerken oder bei in-
dividuellem Einbau von Gegenständen in
ein Haus kann man die Verdingungsord-
nung für Bauleistungen (VOB) dem Ver-
trag zugrunde legen. Die VOB dient als
Grundlage für die Ausgestaltung von Bau-
verträgen zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer. Sie sichert eine gerechte
Abwägung der beiderseitigen Interessen
zu. Wird einem Vertrag über Bauleistungen
nicht die VOB zugrunde gelegt, so gilt
das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Zu
beachten ist u. a. auch das AGB-Gesetz,

in dem Regelungen über die allgemeinen
Geschäftsbedingungen normiert sind.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen
VOB und BGB besteht z. B. in der Dau-
er der Gewährleistungsfristen. Nach VOB
beträgt die Gewährleistung zwei Jahre,
nach BGB fünf Jahre. Beim Hausbau ist
letztere Regelung auf jeden Fall günstiger,
weil sich kritische Schäden z. B. durch
Feuchtigkeitseinwirkung erfahrungsge-
mäß meist erst nach einigen Jahren zeigen.

Schwarzarbeit
Wer Bauarbeiten von Schwarzarbeitern
durchführen lässt, kann grundsätzlich kei-
nerlei Ansprüche auf Gewährleistung stel-
len. Eventuell bestehende Verträge werden
wegen Gesetzesverstoß nichtig. Erleidet
ein Schwarzarbeiter einen Arbeitsunfall,
so ist der Auftraggeber allein verpflichtet,
für die Arzt- und Krankenhauskosten auf-
zukommen. Schließlich droht ihm noch ei-
ne Geldbuße bis zu h 25.000,–, wenn
nachgewiesen werden kann, dass er sich
durch Schwarzarbeit in erheblichem
Umfang wirtschaftliche Vorteile verschafft.
Um jedes unnötige Risiko bei der Auf-
tragsvergabe zu vermeiden, sollte sich
der Bauherr in Zweifelsfällen die Hand-
werkskarte zeigen lassen oder bei der
zuständigen Handwerkskammer nach der
Eintragung in die Handwerksrolle fragen.
Dort werden auch alle weiteren Fragen
zum Thema Schwarzarbeit beantwortet.
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6. Die Bauausführung
6.1 Rechte und Pflichten des

Bauherren

Bauausführung
Bei der Ausführung des Bauvorhabens
übernimmt der Bauherr verschiedene Ver-
pflichtungen. Jedem Bescheid sind Bedin-
gungen, Auflagen, Vorbehalte oder Hinwei-
se beigefügt, die vom Bauherrn beachtet
werden müssen. Der Beginn, die Unterbre-
chung, die Rohbaufertigstellung und die
abschließende Fertigstellung ist dem
Bauordnungsamt jeweils vorher mitzutei-
len. Der Baugenehmigung sind jeweils
entsprechende und vorbereitete Formula-
re beigefügt. Sofern öffentliche Straßen-
flächen für die Durchführung der Baumaß-
nahme in Anspruch genommen werden
oder eine Absperrung errichtet werden
soll, muss hierfür eine Sondererlaubnis beim
Bauverwaltungsamt der Stadt eingeholt
werden.

6.2 Baubiologisch bauen

Der Trend zu gesünderem Bauen ist unver-
kennbar. Die Gesundheitsgefährdung durch
Baumaterialien und Bauweisen ist in den
letzten Jahren stark diskutiert worden. Hier
konnten immer häufiger Wirkungen nach-
gewiesen werden, die das Wohlbefinden
der Bewohner deutlich beeinträchtigen oder
gar gesundheitsschädlich sind. Das verstärk-
te Interesse der Öffentlichkeit gilt heute
vor allem drei Gruppen von Baustoffen:
1. Schweb- und Faserstoffe aus bestimm-

ten Materialien (Asbestfasern oder künst-
liche Mineralfasern)

2. Chemische Substanzen in Baustoffen
(z. B. Formaldehyd in Spanplatten;
Dämmstoffen, Belägen, Tapeten; PCP
und Lindan in Holzschutzmitteln; Lösungs-
mittel in Farben, Lacken, Klebern etc.)

3. Strahlenexposition aus Baustoffen, z.B.
Radon und seine Folgeprodukte.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen konn-
ten sich vor allem deshalb einstellen, weil
zum einen lange Zeit die Wirkungszusam-
menhänge mancher gefährlicher Stoffe
nicht bekannt waren und zum anderen ge-
rade im Hobby- und Heimwerkerbereich
bei der Anwendung und Verarbeitung von
Baustoffen manche Regeln nicht beachtet
wurden, die dem „Profi“ vertraut sind. Beim
biologischen Bauen wird diese Linie wei-
terverfolgt, indem man sich verstärkt wie-
der den altbewährten Materialien wie Zie-
gel, Holz, Naturstein, Kalk etc. zuwendet.

Bauen mit Naturstoffen
Dies gilt sowohl für den Rohbau, bei dem
die Mauern wieder aus Ziegelsteinen
gebaut und die Dächer mit Ziegelplatten
gedeckt werden, als auch für den Innen-
ausbau, bei dem Holzverkleidungen und
Bodenbeläge aus Holz, Wolle, Keramik
oder Linoleum verwendet werden.

Glas
Glas – ebenfalls ein reines Naturprodukt –
ist zu einem der dominierenden Baustoffe
geworden. Je höher der Glasanteil an der
Fassadenfläche ist, desto größer ist auch
der Gewinn an Licht, Sonne und Sonnen-
wärme für alle zum Süden orientierten
Räume. Dadurch eröffnet sich eine neue
Dimension des Wohnens mit der Behag-

lichkeit, gesteigertem Wohlbefinden und
höherer Lebensqualität. Zudem spart die
natürliche Heizkraft der Sonne Heizkosten.
Wo sich die Öffnung der Südfassade bau-
lich nicht durchsetzen lässt, empfiehlt sich
der Anbau eines Wintergartens. Damit
lässt sich der Wohnbereich erweitern und
eine ideale Übergangszone zwischen
Innen und Außen schaffen.

Wärmedämmung und Speicherung
Zur konsequenten Umsetzung der Bau-
biologie gehört der Umweltschutz. Zu den
wirksamsten Maßnahmen zählen hier eine
verstärkte Wärmedämmung und eine ener-
giesparende Hausheizung. Der Einbau
dichter Isolierglasfenster, eine optimale
Wärmedämmung der Außenhülle und der
Einsatz alternativer Techniken helfen den
Energieeinsatz und die Schadstoffbelastun-
gen zu reduzieren. Wer jetzt seine Heizung
auf einen gasbetriebenen Brennwertkes-
sel umstellt, schont auf längere Sicht sei-
ne Geldbörse und die Umwelt. Wer dazu
noch Sonnenkollektoren montieren lässt,
die das Warmwasser in der wärmeren Jah-
reszeit ausschließlich mit Hilfe der Sonnen-
wärme bereitstellen, beweist, dass er den
Umweltschutz ernst nimmt und dafür vor-
übergehend auch Mehrkosten in Kauf nimmt.

Energiesparen
Derzeit werden in einem Einfamilienhaus
80 % des Gesamtenergiebedarfs für
die Heizung benötigt. Sparmaßnahmen
in diesem Bereich sind daher besonders
effektiv. Streng genommen müssten alle
Anlagen, die vor 1979 gebaut wurden, mo-
dernisiert werden. Hauptursache der
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6. Die Bauausführung
schlechten Energieausbeute und damit
einer erhöhten Umweltbelastung ist der
geringe Wirkungsgrad veralteter Heizkes-
sel. Erhebliche Wärmemengen verlassen
das Haus ungenutzt über den Schornstein.
Diese Abgasverluste können durch mo-
derne Heizkessel beträchtlich verringert
werden. Damit mindern sich auch Schad-
stoffe wie Schwefeldioxyd. Die Kohlen-
dioxydproduktion ist Hauptverursacher des
Treibhauseffektes! Nicht zuletzt spart eine
umweltfreundliche Feuerungsanlage un-
mittelbar auch Öl oder Gas und damit Geld.
Jeder Anlagenbesitzer kann sich anhand
der Bescheinigung des Bezirksschorn-
steinfegers selbst ein Bild über den Zu-
stand seiner Anlage machen. Im Messpro-
tokoll muss beispielsweise immer die
Rußzahl angegeben sein. Ist sie größer
als 0, zeigt dies einen Niederschlag unver-
brannter Kohlenstoffe an. Die Verbrennung
ist also nicht vollständig, eventuell entsteht
sogar giftiges Kohlenmonoxyd. Außerdem
behindert Ruß den Wärmeübergang vom
heißen Rauchgas in Heizwasser. In der Ver-
gangenheit hat man die Heizung aus Sicher-
heitsgründen gerne eine Nummer zu groß
gewählt, damit es auch im kältesten Win-
ter noch ausreichend warm würde. Die-
ses „Darf es ein bisschen mehr sein?“ ist
für den Heizungsbauer heute keine Fra-
ge mehr. Es muss die richtige Heizung
sein, berechnet nach dem tatsächlichen
Wärmebedarf der jeweiligen Wohnung.

Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft
der Verbraucherverbände (AgV) gilt unter
den modernen Heizkesseln der Brennwert-
kessel als „besonders energiesparende

und umweltschonende Wärmeerzeugung“.
Für Hausbesitzer, die ihre Heizung moder-
nisieren wollen, empfiehlt es sich, bei Ver-
braucherverbänden, Energieberatern kom-
munaler Versorgungsunternehmen oder
beim Installateur Informationen über die
derzeit günstigste Heizungs- und Warm-
wassertechnik einzuholen. Die Berater
können Vergleichsrechnungen anstellen,
wie rentabel eine Entscheidung bei höhe-
ren Anschaffungskosten und Brennwertge-
räten, aber wesentlich niedrigeren Kosten
ihres Energieverbrauches sein kann. Seit
1993 wurden die Grenzwerte für Abgas-
verluste deutlich verschärft. Einige Alt-
anlagen sind daher nicht mehr erlaubt.

6.3 Preiswert Bauen

Der Mehrzahl aller Bauherren bietet sich
nur einmal im Leben die Chance, ein Haus
zu bauen. Umso mehr möchten sie mög-
lichst all ihre Wünsche und Erwartungen
mit dem neuen Heim verwirklichen. Die
ersten vorsichtigen Kostenschätzungen
bringen dann aber meist schon eine Er-
nüchterung: Soll der Bau kostengünstig
bleiben, muss man von so mancher lieb
gewonnenen Idee Abschied nehmen.
Die Kunst des Bauens besteht letztlich
darin, mit einem möglichst geringen finan-
ziellen Aufwand ein Optimum an Bau-
und Wohnqualität zu erreichen. Die beste
Erfolgsgarantie dafür ist eine umsichtige
Planung. Nur der Fachmann, am besten
ein Architekt, kann sich einen sicheren
Überblick über die zu erwartenden Ausga-
ben verschaffen und feststellen, wo noch

Einsparungen möglich sind. Klare Abspra-
chen vor Baubeginn vermeiden zudem
Änderungswünsche während der Bau-
phase und damit unnötige Zusatzkosten.
Die Frage, wie man am preiswertesten
bauen kann, hängt sehr von den indivi-
duellen Ansprüchen des Bauherrn ab.
Dennoch lassen sich einige Richtlinien
aufstellen, von denen die Preisgestaltung
wesentlich beeinflusst wird:
1. So einfach bauen wie möglich. Die Form

des Hauses sollte möglichst kompakt
sein. Das hilft nicht nur Baumaterial,
sondern später auch Betriebs- und Un-
terhaltungskosten sparen. „Einfache“
Bauformen müssen nicht monoton und
uniform wirken, mit guter Baugestaltung
lässt sich auch hier eine abwechslungs-
reiche Vielfalt erreichen.

2. Am Rohbau nicht sparen! Faustregel:
Die Grundsubstanz soll viele Generatio-
nen überdauern. Zu knapp dimensio-
nierte und in der Praxis wenig erprobte
Bauweisen und Materialien sollten un-
bedingt vermieden werden. Ein Beispiel:
Die Außenmauern einige Zentimeter
dicker als die Sparversion zu planen, wirkt
sich auf die Endkosten kaum merklich
aus, verringert aber die späteren Ener-
gie- und Instandsetzungskosten deutlich.
Was für das Mauerwerk gilt, betrifft auch
die Geschossdecken und das Dach.

3. Grundrisse dem tatsächlichen Bedarf
anpassen. Zu großzügig bemessene
Räume verschlingen Baugelder und
Heizkosten. Ein Wohnzimmer beispiels-
weise, das vielleicht nur am Wochenen-
de richtig genutzt wird, muss nicht un-
bedingt 60 Quadratmeter groß sein.
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6. Die Bauausführung
4. Beim Innenausbau übertriebenen Luxus

vermeiden. Exklusive Wasserhähne, Ba-
dewannen, Bodenbeläge, Schalter etc.
kosten ein Vielfaches von einfacheren
Standardausstattungen, verbessern aber
die Wohnqualität nicht. Es besteht im-
mer noch die Möglichkeit, später bei ver-
besserter Haushaltslage „nachzurüsten“.

5. Grundstücksfläche optimal ausnutzen!
Vielleicht hat auf dem Grundstück ein
zweites Haus Platz oder eine ganze
Siedlung? Beim gemeinsamen Bauen
lassen sich von der Planung und Er-
schließung bis zur Bauausführung er-
hebliche Kosten sparen, ebenso bei
größeren Mengenabnahmen von Bau-
stoffen. Verdichtete Bauweisen sind zu-
dem energetisch günstiger als frei ste-
hende Einfamilienhäuser.

6. Manche Bauherren setzen ihren Spar-
stift zuallererst beim Keller an. Mit dem
Wegfall des Kellers müssen aber Ne-
benflächen wie Heizzentrale, Wasch-
küche, Lager- und Hobbyraum ander-
weitig im Gebäude untergebracht
werden – zumeist in bester Bauausfüh-
rung und bei Erweiterung der Gebäude-
grundfläche. Ein Keller dagegen bean-
sprucht keine zusätzliche Grundfläche
und kann auch in einfachster Bauausfüh-
rung hergestellt werden. Nebenräume
im Keller unterzubringen ist also meistens
die preisgünstigere Alternative. Aus-
nahmen wären eine schwierige Hang-
lage oder ein hoher Grundwasserspie-
gel. Solche Voraussetzungen erfordern
hohe Kosten für Sonderbaumaßnahmen.
Denken Sie daran, dass Sie im Nach-
hinein keinen Keller mehr bauen können.

7. Baustoffe „horten“. Schon vor Baube-
ginn Sonderangebote der Baumärkte,
z.B. an Fliesen, Farben, Installations-
material etc., wahrnehmen.

8. Eigenleistungen einbringen. Dies gilt
aber nur, falls genügend Zeit und prak-
tische Erfahrung vorhanden ist.

6.4 Wie sichere ich mein
Eigenheim?

Wer viel Zeit und Geld investiert hat, um
sein Eigenheim zu verwirklichen, möchte
nicht, dass dieses zerstört wird. Schon
mit wenig Aufwand lässt sich das Haus
oder die Wohnung vor unliebsamen Über-
raschungen schützen. Sparen Sie Geld,
indem Sie an die Sicherheit Ihrer Immobi-
lie bereits beim Bau denken. Viele Maßnah-
men lassen sich hier durch einfache Pla-
nung bereits realisieren, ohne Mehrkosten
zu verursachen. Hier die wichtigsten
Sicherheitssysteme im Überblick:

Licht am und im Haus
Bewegungsmelder erhellen Ihr Haus. Außen-
beleuchtungen lassen sich preisgünstig in-
stallieren und sparen Strom, da sie nur bei
Notwendigkeit Licht spenden. Allerdings
lösen auch Haustiere oder sich bewegen-
de Äste die Beleuchtung aus. Zeitschalt-
uhren steuern Lampen im Haus während
Ihrer Abwesenheit. Vor Licht scheut der ei-
ne oder andere Einbrecher bereits zurück.

Rollladen
Bauen Sie Rollläden in den unteren Ge-
schossen ein. Sind sie absperrbar, so kön-

nen sie von außen nicht hochgeschoben
werden und bieten in fest verankerten
Führungsschienen eine hohe Sicherheit.

Gitter
Mindestens 8 mm Durchmesser müssen
die Gitterstäbe haben, sollen sie gegen
mögliche Einbrecher Schutz bieten. So
lassen sich beispielsweise Gästetoiletten,
bei denen ein Fenster gekippt sein soll,
wirksam schützen. Eingemauerte Gitter
bieten die gewünschte Sicherheit. Nach-
träglich angeschraubte Gitter können wie-
der abgeschraubt werden.

Schlösser
Abschließbare Fenstergriffe im ganzen
Haus und Kippsicherungen erlauben es,
Fenster nachts geöffnet zu lassen. Die Ein-
gangstüre muss ein stabiles Schloss mit
einem bündigen Schließzylinder besitzen.
Damit nach einem Tritt nicht die ganze Türe
zu Bruch geht, soll diese inklusive Rahmen
möglichst stabil sein.

Alarmanlagen
Sie sind der teuerste Schutz vor Einbre-
chern. Wirksame Anlagen kosten mehrere
tausend Mark und sind meist so sensibel,
dass es hin und wieder zu Fehlalarmen
kommt. Billige Lösungen sind für Einbre-
cher kein Hindernis.
Wichtig ist der Gesamtschutz des Hau-
ses. Nur wenn alle Schwachstellen aus-
gemerzt sind, ist Ihr Eigentum wirksam
geschützt. Jede Kette ist nur so stark wie
ihr schwächstes Glied.
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7. Baufinanzierung
7.1 Wichtige Förderungsmög-

lichkeiten und Steuervorteile
beim Bau oder der Renovie-
rung/Sanierung eines Hauses

Finanzielle Förderungsmöglichkeiten
beim Bau oder Kauf eines Hauses
Wer selbst in sein Haus einzieht, kann die
Steuervorteile aus dem Eigenheimzula-
gengesetz nutzen. Voraussetzung dafür
ist, dass das Gebäude neu gebaut wurde
und Ihr Einkommen in dem Jahr des An-
trages und dem Jahr davor zusammen un-
ter t 163.614,– (bei Verheirateten; bei
Alleinstehenden t 81.807,–) liegt. Als neu
gilt die Immobilie, wenn sie nicht älter als
drei Jahre ist. Jede Person kann diese
Förderung einmal im Leben in Anspruch

nehmen, soweit er nicht bereits einen
Steuervorteil für ein selbst bezogenes Ei-
genheim in Anspruch genommen hat. Die
Höhe der Eigenheimzulage beträgt bei
neuen Häusern 5 % des Anschaffungs-
wertes, wobei maximal t 2.556,– (Altbau
t 1.278,–) gewährt werden. Hierzu zäh-
len sowohl die Herstellkosten als auch die
Grundstückskosten. Dabei ist es nicht
von Bedeutung, ob Sie das Haus als Bau-
herr neu bauten oder ein bis zu drei Jahre
altes Haus gebraucht gekauft haben. Für
jedes Kind, für das Sie Kindergeld bezie-
hen oder Kinderfreibetrag in Anspruch
nehmen, werden weitere t 767,– För-
derung bezahlt. Die Förderung wird 8 Jah-
re lang jährlich zum 15. März ausbezahlt.
Sollten Sie innerhalb der acht Jahre we-

gen Auszugs keine Förderung mehr erhal-
ten, so verfällt der restliche Anspruch nicht.
Bauen Sie zum zweiten Mal, können Sie
die verbleibenden Jahre in Anspruch neh-
men. Verkaufen Sie beispielsweise Ihr
Haus nach 5 Jahren und ziehen in ein neu-
es Heim ein, gilt die Förderung für die ver-
bleibenden 3 Jahre.

Besondere Förderung ökologischer
Modernisierungsmaßnahmen

Weitergehende Förderungsmöglich-
keiten bei der Sanierung eines Gebäu-
des
Alle regelmäßig durchgreifenden Moder-
nisierungen, die zur Beseitigung von Män-
geln am statischen Gefüge des Hauses,

28
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7. Baufinanzierung
der Haustechnik, dem Feuchtigkeits-, Wär-
me-, Brand- und Schallschutz oder der
Grundrissgestaltung beitragen, sind gege-
benenfalls förderungsfähig.
Der Eigentümer, der eine Modernisierung
seines Gebäudes erwägt, sollte zunächst
Kontakt zur Sanierungsstelle der Stadt,
der Abteilung Stadterneuerung im Stadt-
planungsamt, aufnehmen. Dort kann er
klären, unter welchen Voraussetzungen
Förderungsmittel für die von ihm beab-
sichtigten Bauarbeiten zur Verfügung ge-
stellt werden.
Für Gebäude mit umfangreichem Sanie-
rungsbedarf, deren Erhaltung und Erneue-
rung nach dem städtischen Sanierungs-
konzept vorgesehen ist, wird die Stadt
ein Gutachten bei einem Architekten in
Auftrag geben. Darin wird die Moderni-
sierungsfähigkeit und -würdigkeit des
Gebäudes untersucht, Art und Umfang
der erforderlichen Arbeiten geklärt und
eine Modernisierungsplanung samt not-
wendiger Kosten aufgestellt. Auf dieser
Grundlage wird eine Modernisierungs-
konzeption mit Maßnahmen- und Kosten-
rahmen zwischen Eigentümer, Architek-
ten und Stadt abgestimmt.
Durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
prüft die Stadt, ob die geplanten Maß-
nahmen für den Eigentümer zu untrag-
baren Kosten führen und eine Förderung
grundsätzlich möglich ist.
Nach den Förderungsbestimmungen des
jeweiligen Bundeslandes kann dem Ei-
gentümer der Anteil der Kosten erstattet
werden, der sich wirtschaftlich nicht trägt.
In der Regel ist jedoch der Zuschuss auf
weniger als 50 % der berücksichtigungs-

fähigen Modernisierungskosten begrenzt.
Über die Förderung jeder einzelnen Mo-
dernisierungsmaßnahmen entscheiden
die zuständigen Gremien des Stadtrates
entsprechend der Priorität der Maßnah-
men und im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Finanzmittel. Auf der Grundla-
ge der Ratsentscheidung wird ein Moder-
nisierungsvertrag zwischen Eigentümer
und Stadt abgeschlossen, der die Durch-
führung und Förderung der Modernisie-
rung im einzelnen regelt.

7.2 Weitere Förderungen des
Staates

Steuerliche Vorteile
Grundstückseigentümer können außer
einer direkten Förderung auch steuerli-
che Vergünstigungen für Grundstücke im
Sanierungsgebiet in Anspruch nehmen,
wenn sie eine Modernisierung planen. Auf
Grundlage vertraglicher Regelungen wer-

den bei Modernisierungsmaßnahmen mit-
unter auch finanzielle Hilfen für Mieter bei
modernisierungsbedingtem Umzug ge-
leistet. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann dem Eigentümer auch der entstehen-
de Mietausfall erstattet werden.

Vorteile im Altbauerwerb
Durch die Einbeziehung in das Sanie-
rungsgebiet ergeben sich für den Grund-
stückseigentümer neben den Vorteilen
einer direkten Förderung folgende Beson-
derheiten: Im Gegensatz zu anderen
Grundstückseigentümern außerhalb eines
förmlich festgelegten Sanierungsgebie-
tes braucht er keine Erschließungsbei-
träge und Straßenbaubeiträge nach den
Kommunalabgabegesetzen der Länder zu
leisten; dagegen wird von jedem Grund-
stückseigentümer im Sanierungsgebiet
nach Abschluss der Sanierung ein Aus-
gleichsbetrag erhoben, der sich an der
sanierungsbedingten Wertsteigerung des
Grundstücks bemisst.

Rahmendaten zum neuen Eigenheimzulagengesetz

Zeitraum der Förderung 8 Jahre

Einkommensgrenzen
ledig t 81.807,– in 2 Jahren
verheiratet t 163.614,– in 2 Jahren

Art der Förderung Höhe der jährlichen Förderung
Förderungshöhe
neue Immobilie 5 % vom Kaufpreis, maximal t 2.556,–
gebrauchte Immobilie (älter als 3 Jahre) 2,5 % vom Kaufpreis, maximal t 1.278,–
Kinderbaugeld je Kind t 767,–
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7. Baufinanzierung
Notwendige Unterlagen
Überdies hat der Grundstückseigentümer
zu beachten, dass zur Absicherung der
Sanierungsziele eine besondere schriftli-
che Genehmigung für bestimmte Rechts-
vorgänge und Vorhaben einzuholen ist:
Dazu gehören insbesondere die Veräu-
ßerung eines Grundstücks und Erbbau-
rechts, die Belastung eines Grundstücks,
Nutzungsvereinbarungen für Grundstücke
und Gebäude, die Teilung eines Grund-
stücks, eine Nutzungsveränderung sowie
wertsteigernde Veränderungen und bau-
liche Maßnahmen auf dem Grundstück.
Bei Kaufverträgen wird geprüft, ob der ver-
einbarte Kaufpreis dem Verkehrswert –
ohne Berücksichtigung der durch die Sa-
nierung oder die in Aussicht auf Sanierung
eingetretenen Werterhöhung – entspricht.
Um sanierungsbezogene Grundstücks-
spekulationen zu verhindern, muss die
Stadt entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften dem Vertrag die Genehmigung
versagen, wenn der vereinbarte Kaufpreis
den sanierungsunbeeinflussten Bodenwert
überschreitet.

7.3 Fallbeispiel zur Förderung
nach dem Eigenheimzula-
gengesetz

Berechnungsbeispiel (ohne Gewähr)

30

Das folgende Fallbeispiel verdeutlicht die Förderung beim Kauf eines
Einfamilienhauses:
Familie mit 2 Kindern, zu versteuerndes Familieneinkommen t 40.000,–
Kaufpreis des Einfamilienhauses t 190.000,–
Nebenkosten insgesamt t 9.500,–
davon Eigenmittel t 49.000,–
Nominalzinssatz 6 %
Tilgung 1 %
Kreditsumme t 150.500,–
jährliche Belastung inkl. Tilgung t 10.535,–
Förderung:
8 Jahre erhält die Familie Förderung vom Staat, die sich wie folgt errechnet:
Grundförderbetrag für neue Objekte t 2.556,–
zuzüglich Förderbeträge für 2 Kinder t 1.534,–
Summe der jährlichen Förderung t 4.090,–
Die vom Finanzamt jährlich ausbezahlte Förderung beträgt daher
insgesamt t 32.720,–
Monatliche Belastung:
jährliche Belastung für Zins und Tilgung t 10.535,–
abzüglich Förderungen für die ersten 8 Jahre t 4.090,–
jährliche Belastung t 6.445,–
monatliche Belastung während der ersten 8 Jahre t 537,08
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8. Der Bau ist fertig
8.1 Abnahme des Baus

Mit der Zahlung der letzten Schlusszahlung
an die Handwerker, den Architekten oder
den Generalunternehmer nehmen Sie den
Bau ab. Vermerken Sie bei Ihren Zahlun-
gen, dass es sich um die Abschlusszah-
lung handelt, so hat der nach VOB arbei-
tende Handwerker nur noch 24 Tage Zeit,
um Restforderungen geltend zu machen.
Nach der Abnahme gilt die Garantie bei
VOB-Verträgen zwei Jahre, nach BGB-
Verträgen fünf Jahre. Auch nach der Ab-
nahme gelten diese Gewährleistungsfri-
sten für die erbrachten Leistungen.

8.2 Mängel am Bau? – Was tun?

Das Auftreten von Bauschäden wird sich
auch bei bestem Willen aller am Bau
Beteiligten nie ganz vermeiden lassen.
Bauschäden können durch mangelhafte
Architekten-, Ingenieur- oder Unternehmer-

leistungen verursacht werden. Architekten
schließen in aller Regel Haftpflichtversi-
cherungen gegen Bauschäden ab. Wenn
Planungsfehler auftreten, sind sie daher
in der Lage, die anfallenden Kosten zur
Schadensbehebung wirkungsvoll abzu-
decken. Auch bei der Bauausführung
werden sich Reklamationen nie ganz aus-
schalten lassen.
Jeder Bauherr sollte selbst wissen, wie er
sich im Schadensfall zu verhalten hat. So-
bald ein Schaden festgestellt wird, muss
er den Handwerker schriftlich auffordern,
die Mängel innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu beseitigen.

Vorgehensweise des Bauherrn
Kommt der Handwerker der Aufforderung
nicht nach, wird der Bauherr gegen ihn
gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen
müssen. Ein erster Schritt ist immer die
gerichtliche Beweissicherung. Ein vom
Antragsteller benannter, vom Gericht be-
stellter Sachverständiger führt dann ein

Beweissicherungsverfahren durch. Ein sol-
ches Gutachten bringt in den meisten Fäl-
len für beide Parteien Klarheit. Weigert
sich der Handwerker aber weiter, die
Mängel zu beseitigen, kann ihn der Bau-
herr auf Ausführung der Gewährleistungs-
arbeiten verklagen.
Durch Privatgutachten können Beweise nur
bedingt gesichert werden. Privatgutachten
dienen in erster Linie als Entscheidungs-
grundlage für das weitere Vorgehen des
Auftraggebers. Ein überzeugendes Gut-
achten räumt gelegentlich Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Parteien
aus und schlichtet Streitfälle frühzeitig.
Streitende Parteien können auch verein-
baren, ihre Auseinandersetzung außer-
gerichtlich zu regeln. Die für solche Fälle
eingerichtete Schlichtungsstelle bemüht
sich, eine gütliche Einigung der zerstritte-
nen Parteien herbeizuführen. Wird der Ver-
gleichsvorschlag von beiden Parteien an-
genommen, ist er rechtsverbindlich.
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9. Besonderheiten beim Bauen
9.1 Der Dachausbau

Nach wie vor liegen in Dachgeschossen
Kapazitäten an Wohnraum brach. Der Staat
lockt mit Zuschüssen und steuerlichen
Erleichterungen. Gelockerte Baubestim-
mungen und zügigere Genehmigungs-
verfahren erleichtern ebenfalls die Ent-
scheidung für den Dachausbau.
Bezüglich Brandschutz in Gebäuden mit
zwei und mehr Vollgeschossen unterhalb
des Dachraumes müssen Wände, Decken
und Dachschrägen feuerhemmend sein.
Wird auch der Spitzboden ausgebaut,
müssen zudem die darunter liegenden
Geschosse feuerbeständig sein.
Jedes ausgebaute Dachgeschoss muss
über zwei Rettungswege verfügen: einen
Zugang über das Treppenhaus sowie für
jede Nutzungseinheit mindestens ein von
der Feuerwehr anleiterbares Fenster (lich-
te Größe 90/120 cm). Für Maisonetten-
wohnungen und Galerien gelten Sonder-
regelungen.
Bei nachträglichem Ausbau muss die
Raumhöhe mindestens 2,20 m betragen,
bei Neubauten mindestens 2,40 m. Die-
se Höhe ist mindestens über die Hälfte
der Grundfläche einzuhalten, wobei
Raumteile mit einer lichten Höhe unter
1,50 m außer Betracht bleiben. Bauan-
träge für den Ausbau des Daches zu einer
kompletten Wohnung scheitern nicht sel-
ten am Fehlen eines Pkw-Stellplatzes, der
zusätzlich eingerichtet werden muss.
Genehmigungsfrei sind in manchen Bun-
desländern die Errichtung und Verände-
rung von Dachflächenfenstern und der
Einbau von Sonnenkollektoren. Dagegen

muss für die Errichtung von Dachgauben
ein Bauantrag gestellt werden.

Der wichtigste Schritt vor Beginn des
Dachausbaus bleibt der Gang zu den
Behörden, um zu erkunden, welche Bau-
maßnahmen einer Genehmigung bedür-
fen. Es wäre schade, wenn schon begon-
nene Bauarbeiten auf Grund des Vetos
der Baubehörde wieder rückgängig ge-
macht werden müssten oder schlimmer
noch, wenn schon abgeschlossene Maß-
nahmen mangels Genehmigung wieder
in den Urzustand zurückgeführt werden
müssten…

9.2 Renovieren, Modernisieren,
Sanieren?

Je knapper der Bestand an Bauland wird
und je weniger sich Chancen für Neubau-
ten bieten, desto mehr gewinnen bestehen-
de Gebäude an Bedeutung. Bereits über
die Hälfte aller Baumaßnahmen betrifft
heute den Altbaubereich. Wenn die Grund-
substanz noch intakt ist, lassen sich oft
mit kleinen Renovierungsarbeiten beacht-
liche Erfolge erzielen. Zudem lockt viele
Bauherren die besondere Atmosphäre
von Altbauten.

Renovierung
Oft bleibt es aber nicht bei vergleichs-
weise harmlosen Renovierungsarbeiten wie
einem neuen Farbanstrich oder neuen
Tapeten. Wird eine regelrechte Instand-
setzung fällig, so ist der Aufwand an
Kosten und Zeit schon erheblicher.

Modernisierung
Meist ist die Instandsetzung gleichzeitig
mit einer Modernisierung des Gebäudes
verbunden. Typische Modernisierungs-
maßnahmen sind die Erneuerung von
Fenstern und Türen, eine neue Sanitär-,
Elektro- oder Heizinstallation sowie eine
Verbesserung des Wärmeschutzes.

Sanierung
Die schwierigste Stufe baulicher Maß-
nahmen an Altbauten ist die Sanierung:
Sie wird erforderlich, wenn ein Gebäude
bereits erhebliche Schäden durch Alte-
rungs- und Witterungseinflüsse aufweist.
Feuchte, windschiefe oder rissige Mauern,
stark durchhängende Decken, mürbe
Fundamente oder zerstörte Holzkonstruk-
tionen gehören zu den häufigsten Scha-
densbildern. Neben den ausführenden
Fachfirmen müssen in aller Regel Sach-
verständige oder ein Architekt hinzuge-
zogen werden. Dies gilt umso mehr, wenn
denkmalschützerische Belange eine Rol-
le spielen. Dann muss die Sanierung in
enger Zusammenarbeit mit der Denk-
malschutzbehörde durchgeführt werden.
Listen über Gebäude, die unter Denk-
malschutz stehen, sind bei den zuständi-
gen Behörden einzusehen.

9.3 Der Denkmalschutz

Bauliche Veränderungen an Baudenk-
mälern greifen fast zwangsläufig in die
Substanz ein, vor allem dann, wenn das
Gebäude mit zeitgemäßem Komfort aus-
gestattet werden soll. Einschneidende
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9. Besonderheiten beim Bauen

10. Wichtige Adressen

Umbaumaßnahmen erfordern viel Finger-
spitzengefühl und Erfahrung. Hier müssen
schon im Planungsstadium Architekt und
Denkmalschützer zurate gezogen werden.
Für Denkmaleigentümer stellt sich die Fra-
ge, wie sie die Mittel für die Sanierung
ihres Objektes aufbringen. Hier helfen Zu-
schüsse aus Mitteln der Bundesländer,
wie auch der Landkreise und Gemeinden.
Man muss sich nur rechtzeitig vor Beginn
einer Baumaßnahme und nach Abspra-
che mit dem zuständigen Denkmalpfleger
an die entsprechenden Behörden wen-

den. Neben Zuschüssen des Bundes, des
Bundeslandes, des Landkreises oder der
Gemeinde können auch steuerliche Ver-
günstigungen durch erhöhte Absetzun-
gen von Herstellungskosten oder Erhal-
tungsaufwendungen bei Baudenkmälern
in Anspruch genommen werden.

Auch Baumaßnahmen im Umfeld von
Baudenkmälern verlangen eine Rücksicht-
nahme und Abstimmung der Vorhaben
auf die Belange des Denkmalschutzes.

10.1 Ämterverzeichnis 

Baubetriebshof 
Herbert Jost, Tel. 53-6 50

Baudezernat
Franz-Peter Boden, Tel. 53-4 01

Bauordnungsamt 
Heribert Wolf, Tel. 53-4 40

Hochbauamt 
Heribert Wolf, Tel. 53-4 40

Liegenschafsamt
Eduard Meyer zu Ermgassen 
Tel. 53-5 03

Planungsamt 
Manfred Siry, Tel. 53-4 20

Stadtwerke Hürth (EB) 
Dr. Ahrens-Salzsieder, Tel. 53-6 15

Tiefbauamt 
Norbert Rüth, Tel. 53-4 71
Fernw.: Jürgen Schiffmann, Tel. -6 23 
Wasser: Jürgen Schiffmann, Tel. -6 23

Wirtschaftsförderungsamt 
Hans-Dieter Schmitz
Tel. 53-5 91

10.2 Entsorgungsstellen

Umweltkoordinator
Reinhold Mengel, Tel. 53-4 94

Burg Efferen
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11. Planen und Bauen von A bis Z
Abschreibung
Für die Abnutzung Ihrer Immobilie können
Sie bestimmte Beträge von der Steuer ab-
setzen (Absetzung für Abnutzung = AfA).
Bei der eigengenutzten Immobilie regelt
dies der Paragraph 10e. Die Abschreibung
von vermieteten Immobilien wird durch ent-
sprechende AfA-Tabellen steuerlich fest-
gesetzt. Dies sind zwischen 1,25 % und
7 % der Herstellungs- bzw. Anschaffungs-
kosten bei vermieteten Objekten.

Auflassungsvormerkung
Die Auflassungsvormerkung wird notariell
beurkundet und im Grundbuch eingetra-
gen. Sie stellt eine Anspruchsicherung des
Käufers dar und wird relativ rasch einge-
tragen. In der Regel dauert diese Eintra-
gung zwischen sechs und acht Wochen.

Baudarlehen
Das Baudarlehen von einer Bank oder Bau-
sparkasse wird über eine Hypothek ab-
gesichert. Für ein Baudarlehen werden
günstigere Zinssätze geboten als beispiels-
weise für einen Privat- oder Dispokredit.

Beleihungsgrenze
Die Obergrenze, mit der eine Immobilie be-
liehen werden kann. In der Regel liegt die-
ser Wert bei maximal 80% des Kaufpreises.

Bereitstellungszinsen
Wird ein vereinbarter Kredit vom Kredit-
nehmer nicht innerhalb der vereinbarten
Frist in Anspruch genommen, so berech-
net die Bank Bereitstellungszinsen  für die
zur Verfügung gehaltene Kreditsumme.

Disagio
Zinsvorauszahlung, die den Nominalzins-
satz verringert. Das Disagio ist die Differenz

zwischen Kreditsumme und tatsächlich aus-
bezahltem Betrag. Normalerweise liegt diese
Differenz zwischen 3% und 10% der Kredit-
summe.

Effektivzins
Der Zinssatz für einen Kredit inklusive Ge-
bühren, Disagio und sonstigen Kosten der
Bank.

Festzins
Vertragliche Vereinbarung zwischen Kredit-
nehmer und Bank über einen festen Zins-
satz für einen bestimmten Zeitraum.

Freistellungserklärung
Erklärung im Kaufvertrag, dass die Immobi-
lie frei von etwaigen Lasten ist. Sie ist vom
Gesetzgeber vorgeschrieben und muss
vor der Kaufpreiszahlung dem Käufer ausge-
stellt werden.

Grundbuch
Es enthält Informationen zu jedem Grund-
stück und wird beim Amtsgericht geführt
(Grundbuchamt). Rechte, Lasten, Pflich-
ten, Quadratmeter des Grundstücks und
Informationen über die darauf befindlichen
Gebäude sind die wichtigsten Informatio-
nen, die ein Grundbuchauszug enthält.

Grundschuld
Ein Grundpfandrecht, welches im Grund-
buch eingetragen wird. Die Grundschuld
wird nicht automatisch nach Tilgung der
Schuld, sondern erst auf Antrag wieder
aus dem Grundbuch gelöscht.

HOAI Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure
Ein Regelwerk, welches das Honorar für
den Architekten festlegt. Sie ist gestaffelt

in fünf Honorarzonen, wobei die Zone I sehr
geringe Planungsanforderungen, die Zone
V sehr hohe Planungsanforderungen ent-
hält. Die Planung von Einfamilienhäusern
fällt in der Regel zwischen Zone III bis IV
und macht 7 bis 10% der reinen Baukosten
aus.

Hypothekendarlehen
Ein Kredit, welcher von Hypothekenbanken
für Immobiliendarlehen gegeben wird. Ein
Hypothekendarlehen wird über eine Grund-
schuld abgesichert. Das bedeutet, dass
bei Zahlungsunfähigkeit die Immobilie als
Sicherheit dient.

Nebenkosten
Bei der Immobilie sind dies die Grunder-
werbsteuer, Maklerkosten, Notar- und Ge-
richtskosten. Die Nebenkosten betragen
zwischen 2 und 10 % der Gesamtkosten.

Nominalzins
Der Zinssatz, der abzüglich Disagiozins-
verrechnung, Kosten und Gebühren der
Bank jährlich vom Kreditnehmer bezogen
auf die gesamte Kreditsumme bezahlt wird.

Verkehrswert
Der Verkaufspreis, der unter Berücksichti-
gung von allen Umständen und Besonder-
heiten der Immobilie am Tag der Ermittlung
zu erzielen wäre.

Zwischenfinanzierung
Kurzfristiger Kredit bis zur Auszahlung von
Fremdmitteln mit günstigen Konditionen und
längerer Laufzeit. Meist werden Zwischen-
finanzierungen benötigt, um die Zeit bis zur
Auszahlung von Bauspardarlehen zu über-
brücken.
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Einfamilienhäuser: Beachtliche Wertsteigerung

Die Preise für Einfamilienhäuser weisen
nach den Ergebnissen der Marktforschung
des Ring Deutscher Makler in den vergan-
genen 25 Jahren eine sehr solide Wert-
entwicklung auf. Seit 1974 hat sich dem-
nach der Preis für diese in Deutschland
beliebtesten Wohnimmobilien deutlich mehr
als verdoppelt. So kostet ein durchschnitt-
liches Einfamilienhaus in den Großstäd-
ten des alten Bundesgebietes, das 1974
für rund t 118.000,– erworben werden
konnte, heute knapp t 292.500,–. Dies
entspricht einer Wertsteigerung um rund

147 Prozent. Gleichzeitig konnte während
all dieser Jahre ein hoher Wohnnutzen für
die Familie verwirklicht werden, wie der
RDM betont.

Die höchsten Preise für Einfamilienhäu-
ser werden derzeit mit t 420.000,–
(+ 23 %) in München beobachtet. Die
stärkste Wertsteigerung dagegen hat sich
mit 25 % in Köln ergeben, wo das Preis-
niveau von durchschnittlich t 80.000,– auf
t 285.000,– angewachsen ist. Am Ende
der Skala stehen die beiden norddeutschen

Städte Bremen und Hannover mit Preisen
von t 175.000,– bzw. t 197.500,– und
Wertsteigerungen von 75 % in Bremen
und sogar nur 58 % in Hannover. Ein im
Verhältnis zur Stadtgröße moderates Preis-
niveau wird mit t 260.000 (+ 174 %) in
der Hansestadt Hamburg beobachtet.

September 1999

Weitere Pressinformationen finden Sie im
Internet unter: www.rdm.de
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Bauplätze: Kräftige Wertsteigerung

In den vergangenen 25 Jahren sind die
Preise für Bauplätze in den westdeut-
schen Großstädten mit mehr als 1/2 Mio.
Einwohner um 253 %, also um rund das
3fache angestiegen. Dies ergibt sich aus
einer aktuellen Marktuntersuchung des
Ring Deutscher Makler in Hamburg. Das
höchste Preisniveau wird mit t 525,– je
Quadratmeter Bauland zur Errichtung ei-
nes Ein- oder Zweifamilienhauses in Stutt-
gart beobachtet. Auch vor 25 Jahren stand
die baden-württembergische Metropole mit
t 175,– schon an der Spitze der Skala.
Billigster Standort für den Erwerb eines Bau-
platzes ist, ebenso wie schon vor 25 Jah-
ren, die Hansestadt Bremen mit einem
aktuellen Durchschnittspreis von t 115,–.

Die teuersten Standorte beim Erwerb von
Bauland liegen, mit Ausnahme Düsseldorfs,
alle in Süddeutschland. Der Spitzenposition
Stuttgart folgen Frankfurt (t 450,–), Mün-
chen (t 437,50), Düsseldorf (t 275,–)
und Nürnberg (t 262,50). Umgekehrt kön-
nen Bauplätze im Norden und Westen am
preiswertesten erworben werden. So fin-
den sich die billigsten Bauplätze nach Bre-
men (t 115,–) in Hannover (t 160,–), Duis-
burg (t 175,–) und Hamburg (t 190,–).
Die stärkste Steigerungsrate allerdings
wird in der nordrhein-westfälischen Stadt
Dortmund mit 413 % beobachtet. Hier ist
der Preis für einen Quadratmeter Bauland
von t 40,– im Jahr 1974 auf t 205,– in
diesem Jahr angestiegen.

Die Preisentwicklung auf dem Markt für
Baugrundstücke gibt hauptsächlich Aus-
kunft über die Entwicklung des Kosten-
faktors Bauland. Nur in den seltensten
Fällen dürfte ein und dasselbe 1974 er-
worbene Grundstück unbebaut im Jahr
1999 auf den Markt gekommen sein. Bei
dem größten Teil der in die Preisentwick-
lung einfließenden Bauplatzangebote han-
delt es sich um in der Zwischenzeit neu
für die Bebauung von Ein- und Zweifami-
lienhäusern erschlossenen Liegenschaf-
ten, betont der RDM.
Dezember 1999

Weitere Presseinformationen finden Sie
im Internet unter: www.rdm.de
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Stadtverkehr Hürth
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